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Allgemeine Geschäftsbedingungen Textkonzeption / Texterstellung
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
den gesamten Geschäftsverkehr mit den Kunden von
büropia: das textbüro – Wolma Krefting, Inh. Wolma
Krefting, im Folgenden Auftragnehmer (AN) genannt.
Mit der Auftragserteilung bestätigt der Kunde, nachfol-
gend Auftraggeber (AG) genannt, dass er die vorstehen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis
genommen hat und akzeptiert. Entgegenstehende Ge-
schäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht
anerkannt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich wi-
dersprochen wird.

2. Urheberrecht und Nutzungsrechte
Der Auftragnehmer arbeitet auf der Grundlage von
Dienst- oder Werksverträgen. An den vom Auftragneh-
mer erstellten Texten werden Nutzungsrechte nach in-
dividueller Vereinbarung übertragen. Soweit nicht an-
ders vereinbart, wird nur das einfache Nutzungsrecht
übertragen. Alle Texte und Konzepte des AN unterliegen
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Ur-
heberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach
§ 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht
ist.
Die Texte und Konzepte des AN dürfen ohne ausdrück-
liche Einwilligung des AN weder im Original noch in der
Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung,
auch von Teilen, ist unzulässig. Ein Verstoß gegen die
Bestimmung berechtigt den AN, eine Vertragsstrafe in
Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlan-
gen. Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach
der FFW (Fachverband Freier Werbetexter) Honorarta-
belle übliche Vergütung als vereinbart. Der AN überträgt
dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erfor-
derlichen Nutzungsrechte, soweit nicht anders verein-
bart, das einfache Nutzungsrecht. Eine Weitergabe der
Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Ver-
einbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach voll-
ständiger Bezahlung der Vergütung über.
Der AN hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken
als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung des
Rechts auf Namensnennung berechtigt den Texter zum
Schadenersatz. Ohne Nachweis eines höheren Scha-
dens beträgt der Schadenersatz 100 % der vereinbarten
bez. nach der FFW Honorartabelle übliche Vergütung.
Das Recht, einen höheren Schaden bei Nachweis gel-
tend zu machen, bleibt davon unberührt. Weist der
Auftraggeber nach, dass kein Schaden oder ein we-
sentlich geringerer Schaden entstanden ist, ist die Hö-
he des Schadenersatzes entsprechend anzupassen.
Vorschläge des Auftraggebers oder sonstige Mitarbeit
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie
begründen kein Miturheberrecht.

3. Vergütung
Texte und Konzepte bilden zusammen mit der Einräu-
mung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung.
Die Vergütung erfolgt auf Grundlage der FFW Honorar-
tabelle, sofern keine anderen Vereinbarungen getrof-
fen wurden. Die Vergütungen sind Nettobeträge, die
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit
7 % bzw. 19 % zu zahlen sind.
Werden die Texte und Konzepte in größerem Umfang
als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist der AN be-

rechtigt, die Differenz zwischen der höheren Vergütung
für die Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu ver-
langen.
Die Anfertigung von Texten und Konzepten und sämt-
liche sonstigen Tätigkeiten, die der AN für den Auf-
traggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

4. Fälligkeit der Vergütung
Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig.
Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen,
so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Ab-
nahme des Teils fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über
längere Zeit oder erfordert er vom AN hohe finanzielle
Vorleistungen, so sind angemessene Abschlagszahlun-
gen zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei
Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung von 50 % der
Arbeiten, 1/3 nach abschließender Ablieferung.

5. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung
von Entwürfen, Texten und Slogans werden entspre-
chend dem Zeitaufwand gesondert berechnet. Der AN
ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auf-
traggebers zu bestellen. Der AG verpflichtet sich, dem
AN entsprechende Vollmacht zu erteilen.
Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im
Namen und für Rechnung des AN abgeschlossen wer-
den, verpflichtet sich der Auftraggeber, den AN im In-
nenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten frei-
zustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.
Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.
Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang
mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auf-
traggeber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber
zu erstatten.

6. Eigentumsvorbehalt
An Entwürfen und Texten werden nur Nutzungsrechte
eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.
Die Versendung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr und
Rechnung des Auftraggebers.

7. Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegmuster
Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem AN Kor-
rekturmuster vorzulegen.
Die Produktionsüberwachung durch den AN erfolgt nur
aufgrund besonderer Vereinbarung. Von allen verviel-
fältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber dem AN 5
einwandfreie Belege unentgeltlich. Der AN ist berech-
tigt, diese und Vervielfältigungen davon zum Zwecke
der Eigenwerbung zu verwenden.

8. Haftung
Der AN haftet für entstandene Schäden an ihm über-
lassenen Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts etc. nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Der AN lässt vor der Veröffentlichung die Texte auf sach-
liche und formale Richtigkeit überprüfen und geneh-
migen. Mit der Genehmigung geht die Haftung für die
sachliche und formale Richtigkeit der Texte auf den
Auftraggeber über.
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Der AN übernimmt keine rechtliche Prüfung der Texte.
Er haftet nicht für die rechtliche Zulässigkeit und die
markenrechtliche Eintragungsfähigkeit seiner Arbei-
ten.
Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind inner-
halb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich
beim Auftragnehmer geltend zu machen. Alle anderen
Mängel verjähren in einem Jahr nach Übergabe der
Entwürfe an den Auftraggeber.

9. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.
Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestal-
tung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber
nach der Freigabe von Konzeption und Text Änderun-
gen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der AN behält
den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbei-
ten.
Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Grün-
den, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann der
AN eine angemessene Erhöhung der Vergütung ver-
langen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann
er auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsscha-
dens bleibt davon unberührt.
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung
aller dem AN übergebenen Vorlagen berechtigt ist, ins-
besondere die erforderlichen urheberrechtlichen Nut-
zungsrechte hat. Sollte er entgegen dieser Versicherung
nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auf-
traggeber den AN von allen Ersatzansprüchen Dritter
frei.

10. Schlussbestimmungen
Das Geschäftsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer
und dem Auftraggeber unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand
ist Hallbergmoos, Lkr. Freising.

11. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Ge-
schäftsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und
seinen Auftraggebern. Durch die rechtliche Unzulässig-

keit oder die schriftliche Veränderung einer oder meh-
rerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht beeinträchtigt.

12. Gemäß der Dienstleistungsinformationspflichten-
verordnung — DL-InfoV vom 17.05.2010 — werden die
folgenden Informationen zur Betriebshaftpflichtversi-
cherung sowie zur Preisgestaltung angezeigt.

Betriebshaftpflichtversicherung für Handel, Ge-
werbe und Handwerk sowie Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung bei der Gothaer Allgemeinen Ver-
sicherung AG, Köln. Die Versicherung bezieht sich auf
Risiken am Versicherungsort des Versicherungsnehmers
sowie am Einsatzort bzw. den Räumlichkeiten des Auf-
traggebers.

Preisgestaltung
Da sich die Unterschiedlichkeit der zu erstellenden
bzw. zu bearbeitenden Texte aus vielen Faktoren und
den Anforderungen bzw. Wünschen des Kunden ergibt,
können keine feststehenden Preise angegeben wer-
den. Das zu zahlende Honorar bezieht sich jeweils auf
den konkreten Auftrag und wird dem Auftraggeber vor
Auftragserteilung mitgeteilt.

13. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein bzw. nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Üb-
rigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksa-
me und durchführbare Regelung treten, deren Wirkun-
gen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe
kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen
beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung ver-
folgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
also entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
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Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von diesen AGB, im Speziellen bezogen auf die Haftungsregelung, nicht erfasst.
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